
1. Rechtliche Grundlagen der Mediation 

1.2
Ziv-
MediatG
Zivilrechts-Mediations-Gesetz

Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG)
BGBl I 29/2003

Inhaltsverzeichnis
I. Abschnitt: 

Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Begriff 
§ 2 Regelungsgegenstand 
§ 3 Bezeichnungen 

II. Abschnitt:
Beirat für Mediation beim 

Bundesministerium für Justiz 
§ 4 Einrichtung des Beirats 
§ 5 Aufgaben des Beirats 
§ 6 Sitzungen des Beirats 
§ 7 Ausschuss für Mediation 

III. Abschnitt: 
Liste der Mediatoren 

§ 8 Führung der Liste 
§ 9 Voraussetzungen der Eintragung 
§ 10 Fachliche Qualifikation 
§ 11 Antrag auf Eintragung 
§ 12 Prüfung der Voraussetzungen 
§ 13 Eintragung 
§ 14 Streichung von der Liste 

IV. Abschnitt: 
Rechte und Pflichten des 
eingetragenen Mediators 

§ 15 Allgemeine Rechte und Pflichten 
§§ 16 und 17 Pflichten gegenüber den Parteien 
§ 18 Verschwiegenheit, Vertraulichkeit 
§ 19 Haftpflichtversicherung 
§ 20 Fortbildung 
§ 21 Mitteilungspflicht 

V. Abschnitt:
§ 22 Hemmung von Fristen 

VI. Abschnitt: 
Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge 
§ 23 Führung der Liste der Ausbildungseinrich-

tungen und Lehrgänge 
§§ 24 und 25 Eintragung in die Liste 
§ 26 Zeugnisse 
§ 27 Berichtspflicht 
§ 28 Streichung von der Liste der Ausbildungs-

einrichtungen und Lehrgänge 
VII. Abschnitt:

§§ 29 und 30 Verordnungsermächtigungen 
VIII. Abschnitt:

§§ 31und 32 Strafbestimmungen 
IX. Abschnitt:

§§ 33 bis 36 Schluss- und Übergangs-
bestimmungen 

I. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Begriff
§ 1. (1) Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der

Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich
ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit
anerkannten Methoden die Kommunikation
zwischen den Parteien systematisch mit dem Ziel
fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete
Lösung ihres Konfliktes zu ermöglichen.

(2) Mediation in Zivilrechtssachen ist Mediation
zur Lösung von Konflikten, für deren Entscheidung
an sich die ordentlichen Zivilgerichte zuständig
sind.

Regelungsgegenstand
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Einrich-

tung eines Beirats für Mediation, die Voraussetz-
ungen und das Verfahren für die Eintragung von
Personen in die Liste der eingetragenen Mediato-
ren, die Führung dieser Liste, die Voraussetzungen
und das Verfahren für die Eintragung von Ausbil-
dungseinrichtungen und Lehrgängen für Mediation
in Zivilrechtssachen, die Führung dieser Liste, die
Rechte und Pflichten der eingetragenen Mediatoren
sowie die Hemmung von Fristen durch die Media-
tion in Zivilrechtssachen.

(2) Durch dieses Bundesgesetz wird in gesetzlich
geregelte Rechte und Pflichten von Angehörigen
freier Berufe, auch bei Ausübung im Rahmen eines
Dienstverhältnisses, sowie in die gesetzlichen Auf-
gaben der Mitarbeiter der Jugendwohlfahrt nicht
eingegriffen. Gleiches gilt für die Voraussetzungen
der Berufsausübung und die Tätigkeit der Bewäh-
rungshilfe in Strafsachen sowie für die Mitwirkung
von Konfliktreglern am außergerichtlichen Tataus-
gleich nach § 90g Abs. 3 StPO und § 29a BewHG.

Bezeichnungen
§ 3. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz

1. von Mediation die Rede ist, ist damit die Media-
tion in Zivilrechtssachen gemeint;

2. vom Mediator die Rede ist, ist damit die ein-
getragene Mediatorin oder der eingetragene
Mediator gemeint;

3. sonstige personenbezogene Bezeichnungen nur
in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie
sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
(2) Bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist bezüglich einer bestimmten Person die jeweils
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geschlechtsspezifische Anrede oder Bezeichnung
zu verwenden.

II. Abschnitt

Beirat für Mediation beim 
Bundesministerium für Justiz

Einrichtung des Beirats
§ 4. (1) Zur Beratung des Bundesministers für

Justiz in Angelegenheiten der Mediation ist ein-
Beirat für Mediation einzurichten.

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des
Beirats hat der Bundesminister für Justiz für die
Dauer von fünf Jahren zu ernennen. Eine wieder-
holte Ernennung ist möglich. Zur Vorbereitung der
Ernennung hat der Bundesminister für Justiz Vor-
schläge einzuholen
1. für zwölf Mitglieder (Ersatzmitglieder) von

repräsentativen Vereinigungen auf dem Gebiet
der Mediation;

2. für je ein Mitglied (Ersatzmitglied)
a) vom Berufsverband Österreichischer Psycho-

loginnen und Psychologen, vom Österreichi-
schen Bundesverband für Psychotherapie
sowie der Vereinigung der österreichischen
Richter,

b) von der Bundesministerin für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, der Bundesministerin
für Gesundheit und Frauen, vom Bundesmi-
nister für soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz sowie vom Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Arbeit,

c) von der Bundesarbeitskammer, der Wirt-
schaftskammer Österreich, der Österreichi-
schen Notariatskammer, dem Österreichi-
schen Rechtsanwaltskammertag, der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder sowie von der Bun-
deskammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten;

3. für zwei Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus dem
Bereich der wissenschaftlichen Lehre und For-
schung auf dem Gebiet der Mediation von der
Österreichischen Rektorenkonferenz.
(3) Repräsentativ im Sinne des Abs. 2 Z 1 ist eine

Vereinigung, der unter Berücksichtigung des fach-
lichen Tätigkeitsbereichs eine ins Gewicht fallende
Anzahl an in der Mediation tätigen Mitgliedern an-
gehört und die bundesweit oder in einem überwie-
genden Teil des Bundesgebiets wirkt.

(4) In die Vorschläge sind möglichst Personen
aufzunehmen, die über praktische Erfahrungen
oder theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet der
Mediation verfügen. Bedacht zu nehmen ist auch
auf eine Vertretung der Belange jener, die Mediati-
on in Anspruch nehmen oder hiefür besonders in
Betracht kommen.

Aufgaben des Beirats
§ 5. Dem Beirat obliegen

1. die Erörterung von Themen und Fragen, die ihm
vom Bundesminister für Justiz vorgelegt wer-
den, sowie die Abgabe von Stellungnahmen und
die Erstattung von Gutachten,

2. die Mitwirkung bei der Erlassung von Verord-
nungen gemäß §§ 29 und 30,

3. die Mitwirkung an Verfahren über die Eintra-
gung von Ausbildungseinrichtungen und Lehr-
gängen (§§ 24, 25 und 28) sowie

4. im Wege seines Ausschusses die Mitwirkung am
Verfahren über die Eintragung in die Liste der
Mediatoren (§§ 12 bis 14).

Sitzungen des Beirats
§ 6. (1) Der Bundesminister für Justiz führt im

Beirat den Vorsitz und beruft diesen zu Sitzungen
ein. Dabei kann er sich durch einen Bediensteten
des Bundesministeriums für Justiz vertreten lassen.

(2) Die Sitzungen des Beirats sind nicht öffent-
lich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Dem Vorsit-
zenden kommt kein Stimmrecht zu.

(3) Beschlüsse fasst der Beirat mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist ein Vorschlag
oder Antrag abgelehnt. Die in der Minderheit ge-
bliebenen Mitglieder haben das Recht, ihre Auffas-
sung dem Beschluss des Beirats schriftlich anzu-
schließen.

(4) Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirats ist
ehrenamtlich. Sie haben Anspruch auf Ersatz der
notwendigen Barauslagen einschließlich der Kos-
ten für die Reise und Unterkunft entsprechend der
Gebührenstufe 3 der Reisegebührenvorschrift
1955, BGBl. Nr. 133.

Ausschuss für Mediation
§ 7. (1) Der Beirat hat aus seinen stimmberech-

tigten Mitgliedern für die Dauer von fünf Jahren ei-
nen Ausschuss, bestehend aus fünf Mitgliedern
samt Ersatzmitgliedern, zu wählen sowie einen
Vorsitzenden und dessen Vertreter zu bezeichnen.
Die Funktionsperiode endet mit der Bestellung ei-
nes neuen Ausschusses. Sind ein Mitglied oder des-
sen Ersatzmitglied ausgeschieden, so hat der Beirat
für den Rest der Funktionsperiode einen Ersatz zu
wählen.

(2) Der Vorsitzende hat die Mitglieder des Aus-
schusses auf Ersuchen des Bundesministers für Jus-
tiz zu Sitzungen einzuberufen.§ 6 Abs. 2 erster und
zweiter Satz sowie Abs. 3 gelten entsprechend. Die
Mitglieder haben Anspruch auf eine dem Aufwand
angemessene Vergütung für ihre Tätigkeiten
(§ 30).
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III. Abschnitt

Liste der Mediatoren

Führung der Liste
§ 8. Der Bundesminister für Justiz hat eine Liste

der Mediatoren zu führen. In der Liste sind Vor-
und Familiennamen, Geburtstag, die Bezeichnung
des sonstigen Berufs des Mediators, seine Arbeits-
anschrift und sein akademischer Grad anzugeben.
Gibt der Mediator seinen fachlichen Tätigkeitsbe-
reich oder seine fachlichen Tätigkeitsbereiche an,
so sind auch diese in der Liste anzuführen. Die Liste
der Mediatoren ist in geeigneter Weise elektronisch
kundzumachen.

Voraussetzungen der Eintragung
§ 9. (1) Anspruch auf Eintragung in die Liste der

Mediatoren hat, wer nachweist, dass er
1. das 28. Lebensjahr vollendet hat,
2. fachlich qualifiziert ist,
3. vertrauenswürdig ist und
4. eine Haftpflichtversicherung nach § 19 abge-

schlossen hat.
(2) Der Eintragungswerber hat in seinem Antrag

anzugeben, in welchen Räumlichkeiten er die Me-
diation ausübt.

Fachliche Qualifikation
§ 10. (1) Fachlich qualifiziert ist, wer auf Grund

einer entsprechenden Ausbildung (§ 29) über
Kenntnisse und Fertigkeiten der Mediation verfügt
sowie mit deren rechtlichen und psychosozialen
Grundlagen vertraut ist. Die Ausbildung ist tun-
lichst in Lehr- und Praxisveranstaltungen solcher
Einrichtungen, einschließlich der Universitäten, zu
absolvieren, die der Bundesminister für Justiz in die
Liste der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge
für Mediation in Zivilrechtssachen eingetragen hat.

(2) Bei Beurteilung der fachlichen Qualifikation
sind jene Kenntnisse und Fertigkeiten, die Ange-
hörige bestimmter Berufe, insbesondere Psycho-
therapeuten, klinische Psychologen und Gesund-
heitspsychologen, Rechtsanwälte, Notare, Richter,
Staatsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Ziviltechni-
ker, Lebens- und Sozialberater, Sozialarbeiter,
Unternehmensberater oder Hochschullehrer aus
einem einschlägigen Fach, im Rahmen ihrer Aus-
bildung und ihrer Berufspraxis erworben haben und
die ihnen bei Ausübung der Mediation zustatten
kommen, zu berücksichtigen.

Antrag auf Eintragung
§ 11. (1) Das Verfahren zur Eintragung in die

Liste der Mediatoren wird auf Grund eines schrift-
lichen Antrags des Bewerbers an den Bundes-
minister für Justiz eingeleitet. Der Antrag hat die
nach § 8 erforderlichen Angaben zu enthalten.

(2) Die Voraussetzungen nach §§ 9 und 10 sind
durch entsprechende Urkunden, wie Zeugnisse,
Bestätigungen und Berufsdiplome, nachzuweisen.
Die Vertrauenswürdigkeit ist, sofern sie nicht ge-
setzliche Voraussetzung der sonstigen beruflichen
Tätigkeit des Bewerbers ist, durch eine Strafregis-
terbescheinigung nachzuweisen, die nicht älter als
drei Monate ist und in der keine Verurteilung auf-
scheint, die eine verlässliche Tätigkeit als Mediator
zweifelhaft erscheinen lässt.

(3) Dem Antrag sind eine Darstellung der bishe-
rigen beruflichen Tätigkeit sowie des Ausbildungs-
weges als Mediator, einschließlich einer Aufstel-
lung der Einrichtungen, bei denen die Ausbildung
absolviert worden ist, anzuschließen.

Prüfung der Voraussetzungen
§ 12. (1) Der Bundesminister für Justiz hat zu-

nächst auf Grund des Antrags und dessen Beilagen
zu prüfen, ob beim Bewerber die Voraussetzungen
nach § 9 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 und Abs. 2 vorliegen
und ob dem Antrag die zur Prüfung der Voraus-
setzung nach § 10 erforderlichen Urkunden und
Nachweise angeschlossen sind. Erforderlichenfalls
hat er den Bewerber zu einer Ergänzung innerhalb
einer angemessenen Frist aufzufordern. Die unge-
rechtfertigte Nichtbefolgung dieser Aufforderung
gilt als Zurückziehung des Antrags.

(2) Liegt die Voraussetzung nach § 10 nicht
offensichtlich vor, so kann der Bundesminister für
Justiz ein Gutachten des Ausschusses für Mediation
einholen.

(3) Der Bundesminister für Justiz und der Aus-
schuss können den Bewerber zu einer Anhörung
laden. Die ungerechtfertigte Nichtbefolgung der
Ladung gilt als Zurückziehung des Antrags.

Eintragung
§ 13. (1) Wer die Voraussetzungen der Eintra-

gung in die Liste erfüllt, ist vom Bundesminister für
Justiz für die Dauer von fünf Jahren, unter Anfüh-
rung des Tages des Endes der Frist, einzutragen.
Personen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen,
ist die Eintragung mit Bescheid zu versagen.

(2) Der Mediator kann frühestens ein Jahr und
spätestens drei Monate vor Ablauf der Eintragungs-
dauer schriftlich die Aufrechterhaltung der Eintra-
gung für weitere zehn Jahre begehren. Er bleibt bis
zur Entscheidung über den fristgerecht gestellten
Antrag in die Liste eingetragen. Erneute Anträge,
die Eintragung für jeweils weitere zehn Jahre auf-
recht zu erhalten, sind zulässig.

(3) Im Antrag auf Aufrechterhaltung der Eintra-
gung hat der Mediator seine Fortbildung (§ 20)
darzustellen. Die Eintragung ist aufrechtzuerhalten,
wenn die fachliche Qualifikation durch den Besuch
von Fortbildungsveranstaltungen weiter gewähr-
leistet ist und keine der übrigen Voraussetzungen
Schuster (Hrsg), Mediation und Recht  27
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nach § 14 vorliegt. Zur Prüfung der Voraussetzun-
gen der Aufrechterhaltung der Eintragung kann der
Bundesminister für Justiz den Ausschuss befassen.

Streichung von der Liste
§ 14. (1) Der Bundesminister für Justiz hat,

erforderlichenfalls nach Einholung eines Gutach-
tens des Ausschusses für Mediation, mit Bescheid
den Mediator von der Liste zu streichen, wenn ihm
zur Kenntnis gelangt, dass eine Voraussetzung
nach § 9 weggefallen ist oder nicht bestanden hat,
der Mediator seiner Pflicht nach § 20 nicht nach-
kommt oder er sonst gröblich oder trotz Mahnung
wiederholt gegen seine Pflichten verstoßen hat.

(2) Darüber hinaus ist der Mediator im Fall
seines Verzichts, seines Todes oder wegen Ablaufs
der Frist (§ 13) von der Liste zu streichen.

(3) Im Fall der Streichung ist der bisherige
Eintrag in Evidenz zu halten.

IV. Abschnitt

Rechte und Pflichten des eingetragenen 
Mediators

Allgemeine Rechte und Pflichten
§ 15. (1) Wer in die Liste der Mediatoren ein-

getragen ist, ist
1. berechtigt, die Bezeichnung “eingetragener

Mediator” zu führen;
2. bei Ausübung der Mediation verpflichtet, diese

Bezeichnung zu führen.
(2) Der Mediator darf keine Vergütung für die

Vermittlung oder Empfehlung von Personen zur
Mediation geben, nehmen, versprechen oder sich
zusichern lassen. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses
Verbot verstoßen, sind nichtig. Leistungen aus sol-
chen Rechtsgeschäften können zurückgefordert
werden.

Pflichten gegenüber den Parteien
§ 16. (1) Wer selbst Partei, Parteienvertreter,

Berater oder Entscheidungsorgan in einem Konflikt
zwischen den Parteien ist oder gewesen ist, darf in
diesem Konflikt nicht als Mediator tätig sein. Des-
gleichen darf ein Mediator in einem Konflikt, auf
den sich die Mediation bezieht, nicht vertreten,
beraten oder entscheiden. Jedoch darf er nach
Beendigung der Mediation im Rahmen seiner
sonstigen beruflichen Befugnisse und mit Zustim-
mung aller betroffenen Parteien zur Umsetzung des
Mediationsergebnisses tätig sein.

(2) Der Mediator darf nur mit Zustimmung der
Parteien tätig werden. Er hat die Parteien über das
Wesen und die Rechtsfolgen der Mediation in
Zivilrechtssachen aufzuklären und diese nach bes-
tem Wissen und Gewissen, persönlich, unmittelbar
und gegenüber den Parteien neutral durchzuführen.

(3) Der Mediator hat die Parteien auf einen
Bedarf an Beratung, insbesondere in rechtlicher
Hinsicht, der sich im Zusammenhang mit der
Mediation ergibt, sowie auf die Form hinzuweisen,
in die sie das Ergebnis der Mediation fassen
müssen, um die Umsetzung sicherzustellen.

§ 17. (1) Der Mediator hat den Beginn, die
Umstände, aus denen sich ergibt, ob die Mediation
gehörig fortgesetzt wurde, sowie das Ende der
Mediation zu dokumentieren. Als Beginn der Me-
diation gilt der Zeitpunkt, zu dem die Parteien über-
eingekommen sind, den Konflikt durch Mediation
zu lösen. Die Mediation endet, wenn eine der Par-
teien oder der Mediator erklärt, sie nicht mehr fort-
setzen zu wollen, oder ein Ergebnis erzielt wurde.

(2) Auf Verlangen der Parteien hat der Mediator
das Ergebnis der Mediation sowie die zu dessen
Umsetzung erforderlichen Schritte schriftlich
festzuhalten.

(3) Der Mediator hat seine Aufzeichnungen
mindestens sieben Jahre nach Beendigung der
Mediation aufzubewahren. Auf Verlangen der
Parteien hat er diesen eine Gleichschrift der Auf-
zeichnungen auszufolgen.

Verschwiegenheit, Vertraulichkeit
§ 18. Der Mediator ist zur Verschwiegenheit

über die Tatsachen verpflichtet, die ihm im Rahmen
der Mediation anvertraut oder sonst bekannt
wurden. Er hat die im Rahmen der Mediation
erstellten oder ihm übergebenen Unterlagen ver-
traulich zu behandeln. Gleiches gilt für Hilfsperso-
nen des Mediators sowie für Personen, die im
Rahmen einer Praxisausbildung bei einem Media-
tor unter dessen Anleitung tätig sind.

Haftpflichtversicherung
§ 19. (1) Der Mediator hat zur Deckung der aus

seiner Tätigkeit entstehenden Schadenersatz-
ansprüche eine Haftpflichtversicherung bei einem
zum Geschäftsbetrieb in Österreich berechtigten
Versicherer abzuschließen und diese während der
Dauer seiner Eintragung in der Liste der Mediato-
ren aufrechtzuerhalten.

(2) Für den Versicherungsvertrag muss Folgen-
des gelten:
1. auf ihn muss österreichisches Recht anwendbar

sein;
2. die Mindestversicherungssumme hat

400 000 Euro für jeden Versicherungsfall zu be-
tragen;

3. der Ausschluss oder eine zeitliche Begrenzung
der Nachhaftung des Versicherers ist unzulässig.
(3) Die Versicherer sind verpflichtet, dem

Bundesminister für Justiz unaufgefordert und
umgehend jeden Umstand zu melden, der eine
Beendigung oder Einschränkung des Versiche-
rungsschutzes oder eine Abweichung von der
28 Schuster (Hrsg), Mediation und Recht
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ursprünglichen Versicherungsbestätigung bedeutet
oder bedeuten kann, und auf Verlangen des
Bundesministers für Justiz über solche Umstände
Auskunft zu erteilen. Der Mediator hat diesem den
Bestand der Haftpflichtversicherung jederzeit
nachzuweisen.

Fortbildung
§ 20. Der Mediator hat sich angemessen, zumin-

dest im Ausmaß von fünfzig Stunden innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren, fortzubilden und
dies dem Bundesminister für Justiz alle fünf Jahre
nachzuweisen.

Mitteilungspflicht
§ 21. Der Mediator hat dem Bundesminister für

Justiz unverzüglich jede Änderung von Umständen,
die seine Eintragung in die Liste der Mediatoren
betreffen, mitzuteilen. Die Eintragung ist entspre-
chend zu ändern.

V. Abschnitt

Hemmung von Fristen
§ 22. (1) Der Beginn und die gehörige Fortset-

zung einer Mediation durch einen eingetragenen
Mediator hemmen Anfang und Fortlauf der Verjäh-
rung sowie sonstiger Fristen zur Geltendmachung
der von der Mediation betroffenen Rechte und
Ansprüche.

(2) Die Parteien können schriftlich vereinbaren,
dass die Hemmung auch andere zwischen ihnen
bestehende Ansprüche, die von der Mediation nicht
betroffen sind, umfasst. Betrifft die Mediation
Rechte und Ansprüche aus dem Familienrecht, so
umfasst die Hemmung auch ohne schriftliche Ver-
einbarung sämtliche wechselseitigen oder von den
Parteien gegeneinander wahrzunehmenden Rechte
und Ansprüche familienrechtlicher Art, sofern die
Parteien nichts anderes schriftlich vereinbaren.

VI. Abschnitt

Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge

Führung der Liste der Ausbildungs-
einrichtungen und Lehrgänge

§ 23. Der Bundesminister für Justiz hat eine Liste
der Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge auf
dem Gebiet der Mediation in Zivilrechtssachen zu
führen. Die Liste ist in geeigneter Weise elektro-
nisch kundzumachen. Von der elektronischen
Kundmachung dürfen wegen Zeitablaufs unaktuell
gewordene Eintragungen ausgenommen werden.

Eintragung in die Liste
§ 24. (1) Das Verfahren zur Eintragung einer

Ausbildungseinrichtung oder eines Lehrgangs für
Mediation in Zivilrechtssachen wird auf Grund
eines schriftlichen Antrags des Bewerbers an den

Bundesminister für Justiz eingeleitet. Der Antrag
kann sich auch auf Teilabschnitte oder einzelne
Gebiete der Ausbildung beziehen.

(2) Der Bewerber hat den Inhalt der Ausbildung,
Anzahl und Qualifikation des Lehrpersonals und
die Finanzierung der Einrichtung oder des
Lehrgangs darzutun. Bei einer Ausbildungseinrich-
tung ist nachzuweisen, dass die Nachhaltigkeit der
Ausbildungstätigkeit gewährleistet ist.

(3) Ist auf Grund des Nachweises des Bewerbers
das Erreichen der Ausbildungsziele sowie im Fall
einer Ausbildungseinrichtung die Nachhaltigkeit
ihrer Tätigkeit gewährleistet, so hat der Bundes-
minister für Justiz, erforderlichenfalls nach Befas-
sung des Beirats, die Ausbildungseinrichtung oder
den Lehrgang für die Dauer von längstens fünf
Jahren in die Liste einzutragen. Bewerbern, die
diese Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Eintra-
gung mit Bescheid zu versagen.

§ 25. (1) Eine Ausbildungseinrichtung kann
frühestens ein Jahr und spätestens drei Monate vor
Ablauf der Eintragungsdauer schriftlich die Auf-
rechterhaltung der Eintragung für weitere zehn
Jahre begehren. Sie bleibt bis zur Entscheidung
über den fristgerecht gestellten Antrag in die Liste
eingetragen. Erneute Anträge, die Eintragung für
jeweils weitere zehn Jahre aufrechtzuerhalten, sind
zulässig.

(2) Die Eintragung ist aufrechtzuerhalten, wenn
sich aus den Berichten (§ 27) der Ausbildungs-
einrichtung ergibt, dass die Eignung weiter gewähr-
leistet ist, und keine der Voraussetzungen nach
§ 28 vorliegt. Zur Prüfung der Voraussetzungen der
Aufrechterhaltung der Eintragung kann der Bun-
desminister für Justiz den Beirat befassen.

Zeugnisse
§ 26. Die eingetragenen Ausbildungseinrichtun-

gen und die Veranstalter von eingetragenen Lehr-
gängen haben den Teilnehmern über die Erreichung
der Ausbildungsziele Zeugnisse auszustellen.

Berichtspflicht
§ 27. Zum Nachweis der Nachhaltigkeit der

Tätigkeit haben die eingetragenen Ausbildungs-
einrichtungen dem Bundesminister für Justiz bis
längstens 1. Juli eines jeden Jahres schriftlich über
Umfang, Inhalt und Erfolg der Ausbildungstätig-
keit des vergangenen Jahres zu berichten.

Streichung von der Liste der 
Ausbildungseinrichtungen und Lehrgänge
§ 28. (1) Der Bundesminister für Justiz hat,

erforderlichenfalls nach Einholung eines Gutach-
tens des Beirats, mit Bescheid eine Ausbildungs-
einrichtung oder einen Lehrgang von der Liste zu
streichen, wenn ihm zur Kenntnis gelangt, dass eine
der Voraussetzungen der Eintragung weggefallen
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	A.
	Pflichtgegenstände2
	Klasse
	pflichtungs-
	1.
	2.
	3.
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	gruppe
	23
	5
	5
	4
	14
	(I)
	3
	3
	3
	9
	I
	16
	2
	2
	2
	6
	(III)
	2
	2
	1
	5
	III
	2
	2
	1
	5
	(IVa)
	38
	3
	3
	3
	9
	I
	4
	4
	64
	14
	I
	5
	3
	5
	13
	II
	–
	2
	–
	2
	II
	16
	–
	–
	2
	2
	III
	2
	2
	1
	5
	III
	2
	2
	–
	4
	III
	–
	3
	2
	5
	III
	30
	33
	30
	93
	1505
	0–3
	0–3
	0–3
	0–9
	I
	–
	0–3
	0–3
	0–3
	I
	1
	1
	1
	3
	II
	–
	2
	2
	4
	II
	–
	1
	1
	2
	II
	–
	1
	1
	2
	II
	–
	2
	2
	4
	I
	–
	2
	2
	4
	I
	–
	2
	2
	4
	I
	–
	2
	2
	4
	I
	–
	2
	2
	4
	I
	–
	2
	2
	4
	I
	0–5
	0–5
	0–5
	0–15
	IVa
	1
	1
	1
	3
	III
	–
	–
	2
	2
	III
	1
	1
	1
	3
	III
	2
	2
	2
	6
	III
	1
	1
	1
	3
	III
	1
	1
	1
	3
	III
	–
	2
	2
	4
	III
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	Lehrstoff:

	6. Semester:
	Bildungs- und Lehraufgabe:
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	(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände)
	Wochenstunden
	Lehrver-
	pflich-
	Jahrgang
	Summe
	tungs-
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	gruppe
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	(III)
	3
	3
	2
	2
	3
	13
	(I)
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	(I)
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	(I)
	0
	2
	2
	2
	0
	6
	III
	3
	2
	1
	2
	0
	8
	IVa
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	I
	0
	2
	2
	3
	4
	11
	III
	0
	0
	1
	2
	1
	4
	III
	2
	2
	2
	2
	2
	10
	(I)
	3
	3
	2
	2
	3
	13
	III
	2
	2
	2
	2
	0
	8
	III
	2
	2
	0
	0
	0
	4
	III
	0
	2
	1
	1
	2
	6
	I
	3
	2
	2
	2
	2
	11
	I
	2
	2
	2
	2
	0
	8
	II
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	III
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	IV
	2
	2
	2
	2
	1
	9
	(IVa)
	36
	36
	31
	34
	31
	168
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	IVb
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	III
	5
	5
	37
	36
	37
	34
	31
	175
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